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1. Einleitung 

Es wird um Informationen zu Vereinsverboten in Deutschland gebeten. 

2. Rechercheergebnisse 

Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Entscheidungskompetenzen des Bun-
destages bei Vereinsverboten (WD 3 – 3000 – 186/14) 

In dem Sachstand werden Voraussetzungen und Verfahren zum Erlass von Vereinsverboten er-
läutert. Kritsch wird die Aufhebung eines Vereinsverbots durch den Bundestag gesehen und Stel-
lung zu einer möglichen Anweisung zur Aufhebung eines Vereinsverbots durch den Bundestag 
genommen. 

Anlage 1 

Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Verbot religiöser Vereine – Rechtli-
che Voraussetzungen und Rechtsprechung (WD 3 – 3000 – 053/15) 

Die Ausarbeitung befasst sich mit den rechtlichen Voraussetzungen für das Verbot religiöser Ver-
eine. Insbesondere wird auf die Anwendbarkeit des Vereinsrechts auf religiöse Vereine und die 
verfassungsrechtliche Verankerung des Vereinsverbots in Art. 9 Abs. 2 Grundgesetz eingegangen. 
Weiterhin befasst sie sich mit der Rechtsprechung zum Verbot religiöser Vereine. 

Anlage 2 

Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Möglichkeiten des Verbotes von „Par-
teien“ nach dem Vereinsgesetz (WD 3 – 3000 – 069/15) 

Die Ausarbeitung befasst sich mit den Begriffsmerkmalen der politischen Partei und der verbind-
lichen Feststellung des Parteienstatus. Weiterhin werden das Antragsverfahren beim Bundesver-
fassungsgericht sowie ein behördliches Vereinsverbot kurz dargestellt. 

Anlage 3 

Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Muslime und radikal-islamische Be-
wegungen in Deutschland, Anlage 4 (WD 1 – 3000 – 038/16) 

In der Übersicht werden verbotene islamistische Organisationen in anderen EU-Mitgliedstaaten 
genannt. 

Anlage 4 

*** 


